
Frau Bühse stellt den folgenden Antrag: 
1. Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, welche anderen Standorte für eine Dreifeld-
Sporthalle mit einer Tribünenkapazität von ca. 850 - 1 000 Zuschauern in Frage kommen. 
2. Gleichzeitig ist zu ermitteln, welche Gesamtbaukosten für die Dreifeld-Sporthalle ohne 
Tribüne und mit Zuschauertribüne in der angedachten Größenordnung entstehen. 
3. Bis zur Vorlage des Ergebnisses ist die Drucksache 0037/2018 zurück zu stellen. 
Begründung: 
Die geplante Halle mit einer Tribüne für ca. 850-1000 Zuschauer hat zur Folge, dass bei 
Großveranstaltungen mindestens mit rund 700-800 PKW zu rechnen ist. Hinzu kommt noch 
Platzbedarf für Busse, die die Sportler bringen. Die Schillerstr. ist jetzt durch Anwohner 
schon zu geparkt. Der große Bedarf an Stellflächen ist nicht vorhanden. Hinzu kommen noch 
die Belastungen in einem Wohngebiet und für das Seniorenheim Am Wasserturm. 
 
Nach eingehender Diskussion insbesondere zur Geeignetheit des Standortes für eine Sport-
halle mit großen Tribüne (und damit verbundener Verkehrsbelastung) und dem Umstand, 
dass bisher noch kein Verkehrsgutachten vorliegt, stellt Herr Schröder den folgenden wei-
tergehenden Änderungsantrag:  
 

1. Dem anliegenden Raumprogramm für eine Dreifeld-Sporthalle für die Freiherr-vom-
Stein-Schule ohne große Tribüne, d.h. mit einer schulüblichen Tribüne (für etwa 200 
Personen), wird als weitere Planungsgrundlage zugestimmt. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Möglichkeit der Errichtung einer Sporthalle mit 
einer Tribüne mit einer Kapazität von ca. 800 - 1.000 Zuschauern an geeigneter an-
derer Stelle zu prüfen. 

 
Diesem Änderungsantrag wird einstimmig zugestimmt. 
 
Sodann ergeht der folgende geänderte 
 
Beschluss: 
 

1. Dem anliegenden Raumprogramm für eine Dreifeld-Sporthalle für die Freiherr-vom-
Stein-Schule ohne große Tribüne, d.h. mit einer schulüblichen Tribüne (für etwa 200 
Personen), wird als weitere Planungsgrundlage zugestimmt. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Möglichkeit der Errichtung einer Sporthalle mit 
einer Tribüne mit einer Kapazität von ca. 800 - 1.000 Zuschauern an geeigneter an-
derer Stelle zu prüfen. 

 
Eng. Entsch. Stelle: Ratsversammlung 
 


